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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die am 12. Mrz 1985 eingereichte europische 

Patentarirneldung Nr. 85 890 059.0 wurde mit Wirkung vain 

14. Juni 1989 das europäische Patent Nr. 0 155 261 

erteilt. 

Anspruch 1 des Patents lautet: 

"ventilsteuerung für eine Hubkolben-Brennkraftmaschine 

mit wenigstens einem Zylinder (1) und mit vier im 

Zylinderkopf (2) zueinander geneigt angeordrieten, von 

Nocken (7) zweier Nockenwellen (6) bettigten 

Ventilen (3, 4) in radialer Anordnung in bezug auf den 

- 	Brennraum des Zylinders (1) , von denen zwei von einer der 

beiden Nockenwellen (6) und die anderen zwei von der 

anderen Nockenwelle (6) betatigt werden, wobei für jedes 

Ventil (3, 4) ein separater, konisch ausgebildeter 

Nocken (7) vorgesehen 1st und jedes Ventil (3, 4) je eine 

Ventilfeder (9) und einen Federteller (10) aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, dag jede Nockenwelle (6) oberhaib 

des Zyliriderkopfes (2) angeordriet ist und dais zwischen 

jedem Ventil (3, 4) und dem zugeordneten Nocken (7) em 

un Zylinderkopf (2) verschiebbar gefQhrter, gleichachsig 

mit dem Ventil (3, 4) angeordneter Tassenst6Ie1 (8) 

vorgesehen ist, der topifartig ausgebildet ist, die 

Ventilfeder (9) und den Federteller (10) koaxial 

uznsch1iet und an dem der zugehOrige Nocken (6) 

unznite1bar angreift". 

Ii. 	Gegen das erteilte Patent wurde von den Beschwerde- 

gegnerirer. (Einsprechende 01 und 02) Einspruch eingelegt 

und beantragt das ?aceflt zu widerrufen. 
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Zur StUtzung dieser Anträge wurde geltend gemacht, daf? 

der Patentgegenstand unter Berucksichtigung des Standes 

der Technik, wie er insbesondere aus den Druckschriften 

Dl: 	JP-U-57 107 903 

JP-A-5 399 121 

L. Apfelbeck "Wege zuxn Hochleistungs-

Viertaktrnotor", 1. Auflage, 1978, Motorbuch 

Verlag, Stuttgart 

bekannt sei, die Neuheit bzw. die erfinderische Ttigkeit 

fehie. 

Durch die am 11. Dezernber 1990 zur Post gegebene 

Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das Patent 

widerruf en. 

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung sei es, ausgehend 

von dern Stand der Technik wie er in der D5 offenbart 

werde, naheliegend, die in D5 nicht nãfler dargestellte 

Kraftubertragung zwischen Nocken und Ventil, mit den in 

der Dl offenbarten Mittein zu vervollstãndigen. Der 

Fachmann wilrde so ohne erfinderisches Zutun zu einer 

Ventilsteuerung gelangen, die sãintliche Merkmale des 

Anspruchs 1 des angefochtenen Patents aufweise. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 

11. Februar 1991 Beschwerde eingereicht. Er hac die 

vorgeschriebene Gebühr am 6. Februar 1991 entrichtet. Die 

BeschwerdebegrUndung wurde am 20. April 1991 eingereicht. 

Der Beschwerdeführer beantragte die Entscheidung der 

Einspruchsabteilung aufzuheben und, gemft--S einem 

Hauptantrag, die Aufrechterhaltung des ?atents in der 
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erteilten Fassung zu besch1iefen. Hilfsweise wurde 

beantragt, das Patent mit neuen AnsprUchen 1 bis 6, 

eingereicht mit Schreiben vorn 10. April 1991, 

aufrechtzuerhalten. 

Anspruch 1 des Hilfsantrags lautet: 

"Ventilsteuerung für eine Hubkolben-Brennkraftmaschine 

mit wenigstens einem Zylinder (1) und mit vier im 

Zylinderkopf (2) zueinander geneigt angeordneten, von 

Nocken (7) zweier oberhaib des Zylinderkopfes (2) 

angeordneten Nockenwellen (6) betatigten Ventilen (3, 4) 

in radialer Anordnung in bezug auf den Brennrauxn des 

Zylinders (1), von denen zwei von einer der beiden 

Nockenwellen (6) und die anderen zwei von der anderen 

Nockenwelle (6) bettigt werden, wobei für jedes 

Ventil (3, 4) ein separater, konisch ausgebildeter 

Nocken (7) vorgesehen ist und jedes Ventil (3, 4) je eine 

Ventilfeder (9) und einen Federteller (10) aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, da1, zwischen jedem Ventil (3, 4) 

und dem zugeordneten Nocken (7) ein im Zylinderkopf (2) 

verschiebbar gefQhrter, gleichachsig mit dem Ventil (3, 

4) angeordneter Tassenst6e1 (8) vorgesehen ist, der 

topfartig ausgebildet ist, die Ventilfeder (9) und den 

Federteller (10) koaxial uxnsch1iet und an dern der 

zugehOrige Nocken (7) unmittelbar angreift, und dag in 

der Drehstellung für den maximalen Hub die Nocken (7) irn 

Erhebungsbereich aus einer achsnormalen Ebene gegen den 

zugehOrigen TassenstOe1 (8) vorgekrixnmt und die 

Nocken (7) axial verstelibar sind". 

V. 	Die Kaminer hat den Parteien mitgeceilt, da nach ihrer 

vorlãufigen Auffassung dem Gegenstand des Haupcantrags 

eine erfinderische T.tigkeit fehie, die Ansprüche nach 

dem Hilfsantrag jedoch voraussichtlich eine Basis für die 

Aufrechterhaltung des Parents in geanderer Fassung 

bilden kOnnten. Der Beschwerdeführer wurde darauf 
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hingewiesen, dag noch kejrie Beschreibungsunterlagen, die 

mit dern Gegenstand des Hilfsantrags Qbereinstirnmten, 

vorlagen. 

Welter wurde urn nhere Erklãrungen bezuglich der 

Nachstellung des Ventilspiels mittels einer axialen 

Nockenverschiebung gebeten, insbesondere inwieweit mit 

einer soichen Nachstellung noch zulãssige KraftQber-

tragungsverh1tnisse und Tragbilder erreicht werden 

kOnnten. In diesem Zusainrnenhang wurde noch auf das im 

Buch "Ventilsteuerungen für Hochleistungsmotoren" von 

L. Apfelbeck und H. 'Weichsler (BeschwerdefUhrer), 

Seiten 140 und 141 (D23) beschriebene Nockenherstellungs-

verfahren hingewiesen. 

VI. 	Mit Schreiben vom 26. Dezernber 1993 hat der 

BeschwerdefQhrer eine an das geanderte Schutzbegehren 

angepafte Beschreibung (Spalten 1 bis 6) und Figuren 1 

bis 4 eingereicht. Er beantragte den bereits gesteilten 

Hilfsantrag, das Patent in geänderter Fassung mit den, 

mit Schreiben vom 10. April 1991 eingereichten, 

Anspruchen 1 bis 6 aufrechtzuerhalten und mit diesen 

weiteren Unterlagen zu vervollstandigen. 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers zur StQtzung seiner 

Antrge it sich wie folgt zusammenfassen: 

Die im Einspruchsverfahren eingefUhrten Druckschriften Dl 

und D5 die von der Einspruchsabteilung als besonders 

relevant angesehen wurden, eeitern jedoch keinenfalls 

den schcn im angefochtenen Patent angesprochenen Stand 

der Techrik. So zeige die in der Beschreibung des Patents 

egähnte 3-A-266 442 (D3) ebenso wie die D5, daZ vier 

radial aeordnece Ventie von konischen Nocken betcigt 

werden. Welter seien die in der Dl gezeizen Tassenstogel 

schon im 3uch D6, das ebenfall schcn berückschtigt 

wurde, offenbart. 
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Hierinit werde jedoch die Kombjnatjon konischer Nocken mit 

Tassenst6fe1 noch riicht nahegelegt, so dag der Patent- 

gegenstand wie er rtei1t wurde, eine erfinderische 

Thtigkeit aufweise. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags lOse die 

Aufgabe, einen drehzahlfesten Ventiltrieb bereit- 

zustellen, wobei in einfacher Weise jedes gewCinschte 

Ventilspiel eingestellt werden kOnne. Die in Anspruch 1 

angegebene Losung werde weder von den im Einspruchs-

verfahren genannten Dokumenten des Standes der Technik, 

noch von den von der Beschwerdegegnerin I im Beschwerde-

verfahren in bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 des 

Hilfsantrags, noch weiter genannten Druckschriften, 

nahegelegt. 

Was die zulässigen Kraftubertragungsverh&ltnisse und 

Tragbilder durch die begrenzte axiale Verschiebung des 

vorgekrOpften Nockens betreffe, trten durch die axiale 

Verschiebung der Nocken wesentlich geringere und damit 

keine der Lebensdauer des StOe1s reduzierende 

Belastungen auf, die den Fachznan hindern kOnnten, diese 

Methode der ventilspieleinstellung fQr drehzahlfeste 

Ventilsteuerungen einzuseczen. 

VII. Die Beschwerdegegnerin I beantragte den Widerruf des 

Patents und hat im wesentlichen folgendes vorgetragen: 

Ausgehend von dem in der D5 offenbarten Stand der 

Technik, der wesentlich rnehr zeige, als der vom 

Beschwerdeführer berQcksichtigte nchstliegende Stand der 

Technik, seien die verbleibenden Merkmale des nspruchs 

des angefochtenen Patents aus der Dl bekannt und deshab 

eine Kornbination rni den Merkmaen der D5 ais nahelie'end 

zu betrachten. 

) 
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Die in Anspruch 1 des Hilfsantrags zustz1ich 

aufgenoirunenen Merkmale fugten zur LOsung der aus dem 

Patent entnehiribaren Aufgabe bezUglich einer drehzahl-

festen Ventilsteuerung, nichts wesentliches hinzu und 

diese Hinzunabme kOnne allenfalls als Aggregation 

bezeichnet werden. 

Eine axiale Versteilbarkeit von Nocken, insbesondere von 

auf obenliegenden Nockenwellen angeordneten konischen 

Nocken, die auf TassenstOf!,el wirken, sei aus der 

ES-Y-274 927 (D19) (bzw. D20: EP-B-108 238) bekannt. 

Hierbei liege es nahe durch diese Verschiebung das 

Ventilspiel einzustellen. In diesem Zusarnrnenhang sei auch 

auf die US-A-4 182 289 (D21) hingewiesen, denn dort kOnne 

das Spiel zwischen konischer Nocke und einem Hebel durch 

hydraulisches, axiales Verschieben dieses Hebels 

eingestellt werden. Die NockenkrOpfung sei bereits aus 

der Entgegenhaltung D6 für Hochleistungs-Viertaktrnotoren 

bekannt. 

Wenn es darum gehe zustzlich eine wartungsfreie 

Ventilsteuerung bereitzustellen, so sei noch auf die 

VerOffentlichung "Der Porsche-V8-Motor Typ 928' in 

"Motortechnische Zeitschrift" 38 (1977) 7/8, Seiten 289 	ç 
bis 298 (D22) hingewiesen. Dort sei in den 

Abschnitten 2.6 "Olkreislauf" und 2.7 "Ventilsteuerung" 

explizit für ein hohes Drehzahlniveau eine nicht nur 

wartungsfreundliche, sondern wartungsfreie LOsung durch 

die Verwendung von in den TassenstO1e1n integrierten 

hydraulischen Ventilspielausgleichselementen angegeben. 

Hieion ausgehend, stelle die angegebene LOsung nach An-

spruch 1 des Hilfsantrags eine nachteilige, weil 

aufwendige, kostenintensive und schwergewichtige 

Aus fuhrungs form dar. 

V11. Die Beschwerdegegnerin II haz nichts vorgetragen oder 

beantragt. 
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Ent scheidungsgrunde 

Die Beschwerde ist zu1ssig. 

Hauptantrag 

2.1 	Neuheit 

2.1.1 Die Neuheit des Anspruchsgegenstandes folgt daraus, da 

keines der zitierten Druckschriften die Kornbinatiorx von 

konisch ausgebildeten Nocken und Tassenst6fe1 für die 

Bettigung von vier un Zylinderkopf in radialer Anordnung 

aufgestellten Ventilen of fenbart. 

Da die Neuheit auch nicht bestritten wurde, eriabrigt sich 

ein weiteres Eingehen auf diese Frage. 

2.2 	Erfinderische Tatigkeit 

2.2.1 In bezug auf die beanspruchte Ventilsteuerung ist die 

Druckschrift D5 als nchstkormnender Stand der Technik zu 

bewerten. 

In der schexnatischen Darstellung in Figur 11 der D5 wird 

eine Ventilsteuerung für eine Hubkolben-Brennkraft-

rnaschine gezeigt, die in der Beschreibung näher erläutert 

wird (siehe Seite 3, Zeilen 26 bis 30 der mit dem 

EinspruchsschriftsatZ der Beschwerdegegnerin I 

eingereichten Ubersetzung) . Es handeit sich hierbei 

eine Ventilsteuerung, bei der die Ventile in radiaer 

Weise angeordnet sind und jedes dieser Ventile von eiem 

Qber dern Ventiischaft liegendem konischen Nocken be; 

wird, wcbei dieser Nccken paarweise auf zwei oben-

liegenden Nockenwelieri angeordnec snd. 
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Es ist, obwohl nicht dargestelit in dieser Figur, weiter 

für den Facbrnann offensichtljch, dag diese Ventile in 

einem Zylinderkopf angeordnet sein mQssen und da1, sie 

koaxial angeordnete Federn mit Federtellern für die 

Rückstellung der Ventile aufweisen. 

Der BeschwerdefQhrer hielt die Of fenbarungen der D3 für 

zurnindest gleichwertig mit den der D5. Nach Auffassung 

der Kammer of fenbart die D3 jedoch nicht, dag die Ventile 

in radialer Anordnung in bezug auf den Brennrauin des 

Zylinders angeordnet sind (siehe z. B. Figur 2 und 3 der 

D3) , wie im Anspruch 1 definiert ist. Da es sich in 

Figur 11 der D5 urn eine v011ig halbkugelige Verbrennungs-

karrffner mit radial angeordneten Ventilen handelt, die 

diesem Erfordernis entspricht, komnrnt die D5 dem 

Gegenstand des Anspruchs 1 nher. 

Im Einklang mit dem Ergebnis der Einspruchsabteilung, wie 

es der angefochtenen Entscheidung zu entnehrnen ist, 

unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des 

angefochtenen Patents von der aus D5 bekannten 

Ventilsteuerung dadurch, dag zwischen jedem Ventil und 

dem zugeordneten Nocken ein im Zylinderkopf verschiebbar 

gefQhrter, gleichachsig mit dem Ventil angeordneter 

Tassenst6fe1 vorgesehen ist, der topfartig ausgebildet 

ist, die Ventilfeder und den Federteller koaxial 

urnsch1ieit und an dem der zugehorige Nocken unmittelbar 

angreift. 

2.2.2 Im Hinblick auf die mit diesen konstruktiven Merkrnalen 

erreichten technischen Wirkungen lag, ausgehend von dem 

aus D5 bekannten Stand der Technik, dem angefochtenen 

Pacengegenstand offenbar die Aufgabe zugrunde, eine 

Ventiisteuerung bereiczustellen, die eine. geringe BauhOhe 



- 9 - 	 T 0132/91 

ergibt, wobei die Masse der bewegten Teile gering ist und 

keine Querkrãfte Qber die VentilfQhrung abgetragen werden 

mQssen (siehe auch Spalte 3, Zeile 13 bis 34 der 

Beschreibung des angefochtenen Patents) 

2.2.3 Bei der Suche nach einer LOsung dieses Problems wQrde der 

Fachmann, nach Auffassung der Kamrner, unrnittelbar auf die 

Dl stof,en, da these Druckschrift ebenfalls in einem 

AusfUhrungsbeispiel (gemag Figur 2) eine Ventilsteuerung 

mit konischen Nocken of fenbart, die in offensichtlicher 

Weise die Losung aller Aspekte des gesteliten Problems 

bereitstellt. Obwohl auch hier die Of fenbarungen der 

Figur 2 nur schematischer Natur sind, ist der Facbmann 

ohne weiteres in der Lage das in der Dl of fenbarte 

Prinzip bei der Ventilsteuerung nach der D5 anzuwenden, 

denn die nicht nãher gezeigte konstruktive Ausgestaltung 

der Tassenst6e1 und ihre Führung im Zylinderkopf 

entsprechen dem ublichen konstruktiven Standard, wie er 

z. B. dem Buch D6, A.bbildung 79 auf Seite 76, zu 

entnehmen ist. 

Da eine soiche Kornbination der Lehren der D5 und Dl 

un.rnittelbar zur beanspruchten Ventilsteuerung führt, hat 

Anspruch 1 rnangels erfinderischer Ttigkeit seines 

Gegenstandes keinen Bestand. 

2.2.4 Der Auffassung des BeschwerdefQhrers, daI! die Dl keinen 

Hinweis zuzn beanspruchten Gegenstand enthalte und die 

Druckschrift D5 nicht mehr zeige, als was schon im Patent 

als bekannt vorausgesetzt wird, kann nicht gefolgt 

werden. 

Wie oben er1utert, zeigt die 25 in bezug auf den Ver-

brennungsraum radial angeordnete Ventie, die unmittelbar 

von obenliegenden Nockenwellen bettigc werden und die 21 
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eine Venti1bettigung bestehend aus mit TassenstO,e1n 

zusamrnenwirkenden konischen Nocken. Diese Konthinationen 

fehien in dem vor der Erteilung des Patents errnittelten 

Stand der Technik. 

Bei der Prufung auf das Vorliegen einer erfinderische 

Thtigkeit sind diese Druckschriften für den beanspruchten 

Gegenstand relevant und sind daher, insbesondere bei der.  

PrQfung der erfinderischen Ttigkeit, heranzuziehen. 

	

3. 	Hilfsantrag 

	

3.1 	Anderungen 

3.1.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags beruht auf einer Zusammen-

fassung der Merkmale der erteilten AnsprQche 1, 2 und 3. 

Diese erteilten Ansprüche enthalten die Merkmale der 

ursprUnglich eingereichten AnsprUche 1 bis 3 und darüber 

hinaus zustzliche Details der Ventilsteuerung, d. i-i. die 

Verwendung von vier Ventilen und zwei Nockenwellen, sowie 

nãhere Angaben zu den Tassenst61eln, Ventilfedern und 

Ventiltellern, wie sie im AusfQhrungsbeispiel nach der 

Figuren 2 bis 4 des erteilten Patents enthalten sind. 

Die abhangigen Ansprüche 2 bis 6 betreffen Wiederholungen 

der ursprunglich eingereichten AnsprQche, bzw ertei1en 

Anspruche 4 bis 8. 

Der Anspruchssatz nach dem Hilfsantrag ist somit un 

Hinblick auf Artikel 123 (2) oder (3) EPU nicht zu 

beans tanden. 

3.1.2 Die neue 3eschreibung isc an das neuc Schuzbegehren 

angepat. Obwohl offensichtlich bei der Abfassung des 

Anspruchs i von dem Stand der Technik rach der D5 

ausgegangen wurde, enthã1 sic iedoch ncch :<einen Hinwes 

auf die D5. Auch in bezug auf die Dl, die die Verwendung 
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von konischen Nocken in Zusarrtmenwirkung mit Tassenst6fe1n 

of fenbart, soilte die Beschreibung noch weiter 

vervollstãndigt werden. Insoweit entspricht die mit 

Schreiben vom 26. Dezernber 1993 eingereichte neue 

Beschreibung noch nicht den Erfordernissen der EPU 

hinsichtlich Regel 27 (1) b) EPU. (In Spalte 4, Zeile 38 

der neuen Beschreibung solite Figur 2 richtig Figur 3 

heifen) 

	

3.2 	Neuheit 

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 

gegenQber dem des Anspruchs ides Hauptantrags 

eingeschränkt wurde und für den letzteren die Neuheit 

schon gegeben ist, kann auch auf die Neuheit des 

Anspruchsgegenstandes nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 

geschlossen werden. 

Im ubrigen wurde auch die Neuheit des Anspruchs-

gegenstandes des Hilfsantrags nicht in Frage gesteilt. 

	

3.3 	Erfinderische Tãtigkeit 

3.3.1 Der nchstkomrnende Stand der Technik ist auch hier die 

D5. Irn Oberbegriff des Anspruchs 1 ist nun das Merkrnal 

aufgenornmen, dag die Nockenwellen oberhaib des 

Zylinderkopfes angeordnet sind. Sornit entspricht 

Anspruch 1 auch dem Erfordernis der Regel 29 (1) EPU in 

dem die aus dern Oberbegriff bekannten Merkmale in 

Verbindung miteinander zuxn nchstkornmenden Stand der 

Technik gehOren. 
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3.3.2 Der Gegenstand des Anspruch 1 unterscheidet sich von 

diesem Stand der Technik durch die im kennzeichnenden 

Teil des Anspruchs aufgezh1ten Merkmale, nrn1ich, daf 

zwischen jedem Ventil und dern zugeordneten Nocken em 

irn Zylinderkopf verschiebbar gefUhrter, gleichachsig 

mit dem Ventil angeordneter, topfartig ausgebildeter 

Tassenst6f,e1 vorgesehen ist, der die Ventilfeder und 

den Federteller koaxial umsch1iei,t und an dem der 

zugehorige Nocken unmittelbar angreift, 

in der Drehstellung für den rnaxirnalen Hub die Nockeri 

im Erhebungsbereich aus einer achsnorrnalen Ebene 

gegen den zugehOrigen Tassenst6i3el vorgekrUinmt und 

die Nocken axial versteilbar sind. 

3.3.3 Mit dern Merkmal a) wird erreicht, dag die BauhOhe der 

Ventilsteuerung klein und auch die Masse der beweglichen 

Teile klein gehalten werden kOnnen, so dag diesbezüglich 

die erreichbare Motordrehzahl erhOht werden kann (siehe 

auch die Beschreibung des Patents Spalte 3, Zeilen 13 bis 

19) und darüber hinaus, daE keine Querkräfte über die 

VentilfQhrung abgetragen werden müssen (Spalte 3, 

Zeilen 19 bis 34) 

Das Merkrnal b) hat zur Folge, dag der TassenstOiel stets 

mittig belastet wird, was bei den vergleichsweisen groen 

Neigungswinkeln zwischen den einzelnen Ventilen bei 

radialer Ariordnung eine kipprnomentfreie Lagerung der 

TassenstOel erlaubt (siehe Spalte 3, Zeile 45 bis 53) 

Mit Merkmal C) kann sch1ie1ich in einfacher Weise das 

Ventiispiel eingestellt werden und es entf1lt daher die 

Nocwendigkeic dieses Spiel, beispielsweise durch 

Beilagscheiben zwischen TassenstOe1 und Ventilschaft, 

einzustelen (siehe Spalte 3, Zeilen 54 bis 62) 



- 13 - 	 T 0132/91 

Mit den kennzeichnenden Merkmalen wird also erreicht., daI 

die aus D5 bekannte Veritilsteuerung für radial 

angeordnete Ventile besonders für hohe Drehzahlen 

geeignet gemacht wird und dabei auch wartungsfreundlich 

wird. 

Die dem Gegenstand des Anspruchs 1 zugrundeliegende 

Aufgabe kann daher in der diesbezQglicheri Verbesserung 

der aus D5 bekannten Ventilsteuerung gesehen werden. 

3.3.4 Die Beschwerdegegnerin I hat beanstandet, dag nicht klar 

sei, weiche Aufgabe.dem Gegenstand des Anspruchs 1 

zugrunde liege und dais zuniindest aber die Merkmale a) bis 

c) keinen funktionellen Zusaxnrnenhang aufweisen und daher 

eirxe reine Aggregation darsteliten. 

Wie jedoch oben angegeben wurde, ist die zu lOsende 

Aufgabe ohne weiteres aus dem Inhalt des Patents 

herleitbar, so dag in dieser Hinsicht dern Erfordernis der 

Regel 27 (1) C) EPU entsprochen wird. 

In der Patentbeschreibung wird weiter erlutert, daf 

mittels Merkrnal b) die Führungs1nge der Tassenst(59e1 

reduziert werden kann (Spalte 3, Zeilen 35 bis 53) und 

mit Merkrnal C) zusatzliche Vorrichtungen zur 

Ventilspieleinstellung zwischen Tassenst61ei und 

Ventilschaft überflüssig gemacht werden (Spalte 3, 

Zeilen 59 bis 62). Es ist dern Facbznann daraus kiar, daS 

hierrnit auch die BauhOhe und Masse der beweglichen Teile 

der ventilsteuerung beeinf luSt werden. Deshaib besteht 

ein direkter zusarrnenhang mit den mit Merkmal a) 

erreichten Funkcionen. Von einer nicht zusarrnenhangenden 

Aggregation von kennzeichnenden Merkmalen kar.n daher 

nicht die Rede sein. 
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3.3.5 Bei der Suche nach einer LOsung des gesteilten Problems 

hat der Fachman zwar das Merkmal a) aus der Dl und das 

Merkmal b) aus dem Buch D6 zur VerfUgung, jede 

Of fenbarung oder jeder Hinwe:is auf die mit Merkmal c) 

erreichte Veritilspieleinstellung fehit jedoch in dem 

errnittelten Stand der Technik. 

Die Beschwerdegegnerin hat diesbezQglich noch auf die 

Druckschriften D19, D20 und D21 hingewiesen. Obwohl diese 

Druckschriften nach der in Artikel 99 EPU angegebenen 

Frist genannt wurden, mu:9 berucksichtigt werden, dag sie 

als Erwiderung auf Anderungen des beanspruchten 

Gegenstands vorgebracht wurderi. Die Kammer ist daher der 

Auffassung, daE im vorliegenden Fall diese Druckschriften 

nicht als verspätet eingereicht zu betrachten sind und 

daher ohne Einschrnkung berQcksichtigt werden müssen. 

Die Druckschrift D19 of fenbart, im Zusarnmenhang mit einem 

StOel für Brennkraftmaschinen mit Nockenwellen mit 

variablen Nockenprofilen, eine Ventilsteuerung mit einer 

verschiebbaren Nockenwelle zur variablen Ventilsteuerung. 

Das Problem einer Ventilspieleinstellung ist jedoch weder 

angesprochen noch mit dieser bekannten Anordnung rnOglich, 

da die Nockenform im Hinblick auf die variable Ventil-

steuerung ausgelegt ist und die seitliche Verstellung der 

Nockenwelle ohne EinfluZ auf das Ventilspiel bleibt. Zwar 

geht es hier in Prinzip auch u.m eine 'konische" Nocke, 

durch den v011ig arideren Zweck der Anwendung kann diese 

Druckschrift dem Facbznann jedoch keine LOsungsanstze in 

Richtung des beanspruchten Gegenstands vermittein. 

Die zu der D19 parallele europische ?aent.schrift D20 

kann auger Betracht bleiben, denn sie offenbart nichE 

mehr als die D19. 
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Die Druckschrift D21 betrif ft ähnlich wie die D19 eine 

Ventilsteuerung mit variablen Steuerzeiten. Hier wird 

jedoch ein verschiebbarer Kipphebel verwendet, statt 

einer verschiebbaren Nockenwelle. Zwar àndert sich hier 

wãhrend einer Vernderung der Steuerzeit auch das 

Ventilspiel (siehe Spalte 3, Zeilen 41 bis 46 und 

Figur 3), diese Verãnderung dient jedoch nicht zur 

Ventilspieleinstellung, denn dafür ist eindeutig eine 

Stellschraube 24 ("adjustable tappet or clearance 

adjustor" in Spalte 2, Zeilen 57 bis 59) vorgesehen. 

Ausgehend von dem objektiven Of fenbarungsgehalt der 

Entgegenhaltungen D19 und D21:hat der Facbmann keinen 

Anlag die hieraus bekannten Mafnahmen bei der Ventil- 

steuerung nach der D5 anzuwenden, da einerseits kein 

Zusaxrnenhang mit dem zu lOsenden Problem besteht und 

andererseits auch die in diesem Stand der Technik 

vorgeschlageneri konstruktiven Ma1nabmen selbst, 

insbesondere die Verwendung von Gleitstücken in der D19 

und verschiebbaren Kipphebeln in der D21, nicht zur 

beanspruchten Losung führen konnen. 

3.3.6 In bezug auf das Merkinal c) hat die KaIrner Bederiken 

geau1,ert, inwieweit mit der Nachstellung des Ventilspiels 

rnittels einer axialen Nockenverschiebung noch zulssige 

KraftQbertragungsverhältniSSe und Tragbilder erreicht 

werden kOnnen, denn nur bei einer, bei der Nocken- 

bearbeicung berucksichtigten, relativen Position des 

Nockens und Tassenst6e1s dürfte im Erhebungsbereich des 

Nockens ain Linienkontakt gewhr1eistet werden konnen. 

Wie anhand einer Schemaskizze von dem Beschwerdeführer 

eriäuterc wi.irde, überlaufe der Nocken währen ejner vollen 

iubbewegung nahezu den gesainten Durcbrnesser des Tassen- 

sccie1s. 	e Nccke berthre den StOei zu Beginn der 

;enci:er:..ebung we auch bei Beendigung des Ventilhubs 

we: auericti;. Nur m grOiten Erhebungsbereich bilden 
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Nocke und Ventil eine nahezu gerade Kraftlinie. Whrend 

die Nocke bei beginnendem Ventilhub weit auerha1b der 

Ventilschaftachse aufschlage, gewahrleiste der begrenzte 

axiale Verschiebebereich der: vorgekr(5pften Nocken eine 

nahezu kippmomentfreie Belastung des St61,e1s. 

BerUcksichtigend, daf> insbesondere bei einer Ventil-

steuerung mit in bezug auf den Verbrennungsraum radial 

angeordneten Ventilen und obenliegenden Nockenwellen 

gernfS dern vorliegenden Anspruch 1, eine relativ kleine 

Verschiebung der Nocke schon eine relativ groe 

Nachstellung des Ventilspiels bewirkt, wobei ebenfalls zu 

- bedenken ist, dais elne soiche Nachstellung ohnehin in 

einem engen Bereich stattfindet, kann die Kanmier dem 

Beschwerdeführer dahin folgen, daI! eine Ventilspiel-

einstellung durch Verschieben der Nocke die Kraf t-

ubertragungsverhaltnisse normalerweise kaum beeinfluft 

und daher in diesem Fall die zusamrnenwirkenden Teile 

nicht flberbeansprucht werden. 

3.3.7 Im vorliegenden Fall hat weder die Ventilspieleinstellung 

mit einer verschiebbaren Nocke im ermittelten Stand der 

Technik ein Vorbild, noch ist daraus die Verwendung der 

Kornbination der Mainahrnen gemdZ den Merkmalen a) bis C) 

zu entnehrnen. Zwar sind die Merkmale a) und b) aus der Dl 

bzw. dem Buch D6 bekannt, es fehlt jedoch jeglicher 

Hinweis, die drei oben angegebenen Merkrnale a) bis C) 

kombiniert zu verwenden. Eine Vielzahl and.erer 

MOglichkeiten, urn eine drehzahlfeste und doch wartungs-

freundliche Ventilsteuerung bereitzustellen, standen •dern 

Facbxnann zur Verfugung. 

Hierbei kann auch auf die von der Beschwerdegegnerin ncch 

genannte D22 hingewiesen werden. Diese Druckschrift zeg 

eine wartungsfreie Vencilsceuerung durch die Verwendung 

von in den TassenstOeln integrierten hvdrauiischen 

Vent ilspielausgleichs element en 
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Die Beschwerdegegnerin I war der Auffassung, dag un 

Vergleich mit dieser bekannten ventilsteuerung die in 

Anspruch 1 vorgeschlagene Losung aufwendig, kosten-

intensiv und schwergewichtig sei. Abgesehen davon, daE 

dieses Vorbringen kein Argument für das Naheliegen der 

beanspruchten LOsung im genderten Patent darsteilt, kann 

sich die Kainmer dieser Auffassung nicht ansch1ie1en denn, 

wie der Beschwerdeführer vorgebracht hat, erhOhen die 

-- 

	

	 verwendeten Hydrost6fe1 (wie ebenfalls die in der D19 

verwendete GlejtstQcke und die in der D21 verwendeten 

verschiebbaren Kipphebel) entschieden die Masse der 

oszillierenden Bauteile und beschrnken somit die 

erreichbare HOchstdrehzahl derVentilsteuerung. Bei der 

irn Anspruch 1 vorgeschlagenen Losung tragen jedoch, wie 

aus dem Inhalt der vorstehenden Abschnitte 3.3.3 und 

3.3.4 hervorgeht, alle kennzeichnenden Merkxnale dazu bei 

gerade die oszillierenden Massen klein zu halten. Der 

Gegenstand des Anspruchs 1 lost daher die Aufgabe im 

Hinblick auf einen besonders drehzahlfesten Ventiltrieb 

in einer Entwicklungsrichtung, die auch von der D22 nicht 

vorgezeigt wird. 

3.3.% Die un Einspruchsverfahren noch zustz1ich genannten 

Druckschriften liegen offensichtlich weiter vom 

beanspruchten Gegenstand ab, als der oben berQcksichtigte 

Stand der Techriik. Da diese Druckschriften weder in der 

angefochtenen Entscheidung noch im Beschwerdeverfahren 

eine Rolle spielten, sieht die Karnmer keinen Grund, auf 

dieses weitere Material un Detail einzugehen. 

3.3.9 Zusainmenfassend kornmt die Kaxnmer zu dem Ergebnis, da:9 die 

Druckschriften Dl, D5, D19, D21 und die Of fenbarungen im 

Buch D6 weder für sich noch in irgendwelchen 

Kombinationen sowie in Verbindung mit dem einern Fachmann 

zu unterstellenden Wissen, dem Gegenstand des Anspruchs 1 

im Hinblick auf das Erfordernis der erfinderischen 
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Thtigkeit patenthinderrid entgegenstehen (Artikel 56 EPU), 

so dais das Patent auf der Basis des Anspruchs 1 nach dem 

Hilfsantrag Bestand haben kann. 

Bestandsfãhig sind auch die abhngigen Anspruche 2 bis 6 

die vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstandes des 

Anspruchs 1 beinhalten (Regel 29 (3) EPU). 

Entscheiduxigsformel 

Aus diesen Gx-ciiiden wird entschieden: 

: Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der 

Anordnung zurUckverwiesen, das Patent mit folgenden 

AnsprCichen und Figuren und einer noch anzupassenden 

Beschreibung (siehe Abs.chnitt 3.1.2) aufrechtzuerhalten: 

Ansprciche 1 bis 6 eingereicht mit Schreiben vom 

?O. April 1991 und Figuren 1 bis 4 eingereicht mit 

Schreiben vom 26. Dezernber 1993. 

Der Geschftsse11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	

C. Andries 


